
Zertifikat

1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

BFUB CERT Umweltprüfungsgesellschaft mbH

Abendrothsweg 69

1.3 Staat: Deutschland

Postleitzahl:20251

Ort: Hamburg

Bundesland: Hamburg

1.1 Name:

1.2 Straße:

3. Angaben zum Zertifikat

3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): CERT 38

3.2 Erstmalige Zertifizierung E oder Folgezertifizierung E
3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): Az: 865.01-06/33N1

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 3 Anlage(n).

3,5 n Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) _)
3.6. I Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 3).

3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 26.09.2019

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1 Name: Chr. Ketelsen GmbH & Co.

4.2 Straße: Georg-Ohm-Straße 9

4.3 Staat: Deutschland Bundesland: Schleswig-Holstein

Postleitzahl:25917 Ort: Leck

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofem ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 1173 NI Registergericht: Amtsgericht Flensburg

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und Abfallar-

ten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Übenvachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft und die

Bezeichnung

,, E ntso rg u n gsfach betrieb"
gemäß § 56 des Kreislauf,rvirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu fÜhren.

5.1 Nur bei zertifiziefter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 27 ElektroG:

Zur Zerlifizierung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n) 

-5.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV

Zur Anerkennung als Annahmestelle/RücknahmestelleiDemontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige Anlage(n) zur weiteren

Behandlung nach § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV siehe Anlage(n) 

-6. Prüfungsdatum:

02.05.2018

7. Sachverständige/r, die/ der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Gnass Vorname

7.2 für die

8. Ausstellungsdatum:

13.06.2018

9. L e ite r/Le ite ri n der Zerlitizieilrylorga n isati o n ;

9.1 Name: Eisfeld Vorname: Bernd

,r 
,_.f,{&,ffJu ro,*"rung 

in papienorm):

BFUB CERT

ir3§iefform):



Anlage 1 zum Zer1rifikat mit der Nummer CERT 38

Name des Entsorgungsfachbetriebs Chr. Ketelsen GmbH & Co.

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Hauptsitz
1.2 Straße; Georg-Ohm-Straße 9
1.3. Staat: 25917 Ort: Leck Postleitzahl:25917 Ort: Leck

2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Veruvertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Venvertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln EI Kennnummer nach § 28 NachwV: A54T00006 (7)
2.1.1 nur deutschlandweit E
2.1.2 weltweit tr

2.2 Befördern tr Kennnummer nach § 28 NachwV: A54T00006 (7)
2.2.1 nur deutschlandweit E
2.2.2 weltweit tr

2.3 Lagern ! Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.3.1 zwecks Venrvertung (Nr. 2.5) n
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) n

2.4 Behandeln tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.4.1 zwecks Venrertung (Nr. 2.5) I
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr.2.6) X

2.5 Verwerten f, Kennnummer nach § 28 NachwV:
n vorbereitend ! abschließend
2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung n
2.5.2 Recycling n
2.5.3 sonstige Verwertung tr

2.6 Beseitigen n Kennnummer nach § 28 NachwV:
fl vorbereitend I abschließend

2.7 Handeln I Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.7.1 nur deutschlandweit n
2.7.2 weltweit tr

2.8 Makeln I Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.8.1 nur deutschlandweit tr
2.8.2 weltweit tr

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): gewerblicher Fuhrpark

3.1 Nur bei zeftifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 27 ElektroG

Entfällt

3.2 Nur bei anerkannten Ste/len, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als

3.2.1 Annahmestelle. tl
3.2.2 Rücknahmestelle. n
3.2.3 Demontagebetrieb. I
3.2.4 Schredderanlage. tr
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung tr

2



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage ! zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:

4.1 alle Abfallarten E
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle tr
4.3 alle gefährlichen Abfälle tr
4.4 bestimmte Abfallarten f

Abfallschlüssel
(esf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränku ngen I Bemerkungen
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Anlage 2 zum Zerlitikat mit der Nummer CERT 38

Name des Entsorgungsfachbetriebs Chr. Ketelsen GmbH & Co.

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Hauptsitz
1.2 Straße: Georg-Ohm-Straße g

1.3. Staat: 25917 Ort: Leck Postleitzahl:25917 Ort: Leck

2. Zerliftzierle Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln n Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.1.1 nur deutschlandweit n
2.1.2 weltweit n

2.2 Befördern tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.2.1 nur deutschlandweit D
2.2.2 weltweit tr

2.3 Lagern E Kennnummer nach § 28 NachwV: 454H00515 (4)
2.3.1 zwecks Venvertung (Nr. 2.5) El
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr.2.6) E

2.4 Behandeln tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.4.1 zwecks Venrvertung (Nr. 2.5) tr
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr.2.6) tr

2.5 Verwerten El Kennnummer nach § 28 NachwV:
EI vorbereitend E abschließend
2.5.1 Vorbereitung zur Wiedervenruendung n
2.5.2 Recycling tr
2.5.3 sonstige Verwertung n

2.6 Beseitigen EI Kennnummer nach § 28 NachwV:
E vorbereitend tr abschließend

2.7 Handeln I Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.7.1 nur deutschlandweit D
2.7.2 weltweit !

2.8 Makeln tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.8.1 nur deutschlandweit n
2.8.2 weltweit I

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Hallen- und Freilager

3.1Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 27 ElektroG

Entfällt

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als
3.2.1 Annahmestelle. !
3.2.2 Rücknahmestelle. !
3.2.3 Demontagebetrieb. n
3.2.4 Schredderanlage. n
3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung X



. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:

4.1alle Abfallarten tl
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle fl
4.3 alle gefährlichen Abfälle I
4.4 bestimmte Abfallarten E

Abfallschlüssel
(egf. mit "*"-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft

02 01 10 Metallabfälle

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

03 01 01 Rinden und Korkabfälle

03 01 04. Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten
und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten

07 02 13 Kunststoffabfälle

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder
Silberverbindunoen enthalten

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber
und keine Silberverbindungen e$he!!q!-

13 05 08. @ndfanganlagen und öl-
/VVasserabscheidern

13 07 01. Heizöl und Diesel

15 01 01 Verpackungen aus Papier und PaPPe

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

15 01 03 Verpackungen aus Holz

15 01 04 Verpackungen aus Metall

15 01 05 Verbundverpackungen

15 01 06 gem ischte Verpackungen

15 01 07 Verpackungen aus Glas

15 01 09 Verpackungen aus Textilien

15 0202. Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich

Ötfitter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung,

die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 02 03 nufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und

Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die

unter 15 02 02 fallen
16 01 03 Altreifen

16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch

andere qefährliche Bestandteile enthalten

16 01 17 Eisenmetalle

16 01 18 Nichteisenmetalle

16 01 19 Kunststoffe

16 01 20 Glas

16 01 21" gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen,

die unter 16 01 07 bis'16 01 11,16 0'1 13 und 16

01 14 fallen
16 02 10. geblauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit

verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die

unter 16 02 09 fallen
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:
4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle

4.3 alle gefährlichen Abfälle

4.4 bestimmte Abfa llarten

T
tr
f,
E

Abfallschlüssel
(eef. mit "*"-Eintras)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen

16 02 11 gebrauchte Geräte, die
Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H FCKW oder
HFKW enthalten

16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten

16 02 13. gefährliche Bauteile(1 ) enthaltende gebrauchte
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02
09 bis 16 0212lallen

(1 ) Gefährliche Bauteile elektrischer
und elektronischer Geräte umfassen
z.B. Akkumulatoren und unter 16 06
aufgeführte und als gefährlich
eingestufte Batterien,
Quecksilberschalter, Glas aus
Kathodenstrahlröhren und sonstiges
beschichtetes Glas.

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

16 06 01. Bleibatterien

16 06 02* Ni-Cd-Batterien

16 06 03. Quecksilber enthaltende Batterien

16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)

16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren

16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber,
Rhenium, Rhodium, Palladium, lridium oder
Platin enthalten (außer 16 08 07)

16 08 07. gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche
Stoffe verunreiniqt sind

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen und Keramik

17 01 06. Gemische aus oder getrennte Fraktionen von
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die
qefährliche Stoffe enthalten

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17

01 06 fallen
17 0201 Holz

17 0202 Glas

17 0203 Kunststoff

17 0204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe
enthalten oder durch gefährliche Stoffe
verunreiniqt sind

17 03 01. kohlenteerhaltige Bitumengem ische

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 03 01 fallen

'17 03 03" Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 04 05 Eisen und Stahl

17 04 07 gemischte Metalle
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:

4.1 alle Abfallarten

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

T
T
T
E

Abfallschlüssel
(eef. mit "*"-Eintras)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen

17 04 09- Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe
verunreiniot sind

17 04 10* Kabel, die Ol, Kohlenteer oder andere gefährliche
Stoffe enthalten

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04
10 fallen

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 05 03 fallen

17 06 03. anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen
Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das
unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

17 06 05. asbesthaltige Baustoff

17 0B 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme
derienioen. die unter 17 08 01 fallen

17 09 03- sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich
gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe
enthalten

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter '17 09 01 , 17 09
02 und 17 09 03 fallen

19 0B 01 Sieb- und Rechenrückstände

19 0B 02 Sandfangrückstände

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von
kommunalem Abwasser

19 12 06. Holz, das gefährliche Stoffe enthält

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 '12

06 fäilt
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich

Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
derienioen. die unter 19 1211 fallen

20 0'1 01 Papier und Pappe

20 01 02 Glas

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und
Kantinenabfälle

20 01 11 Textilien

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige
Abfälle

20 01 23* gebrauchte Geräte, die
Fluorch lorkohlenwasserstoffe enthalten

20 01 33. Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01,
16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte
Batterien und Akkumulatoren, die solche
Batterien enthalten

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme
derienioen. die unter 20 01 33 fallen
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:

4.1 alle Abfallarten

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle

4.3 alle gefährlichen Abfälle

4.4 bestimmte Abfa lla rten

n
T
T
E

Abfallschlüssel
(ssf. mit "*"-Eintrae)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen

20 01 35" gebrauchte elektrische und elektronische Geräte,
die gefährliche Bauteile(2) enthalten, mit
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen

(2) Gefährliche Bauteile elektrischer
und elektronischer Geräte umfassen
z.B. unter 16 06 aufgeführte und als
gefährlich eingestufte Akkum ulatoren
und Batterien, Quecksilberschalter,
Glas aus Kathodenstrahlröhren und
sonstiges beschichtetes Glas.

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21,20
01 23 und 20 01 35 fallen

20 01 37. Holz, das gefährliche Stoffe enthält

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01

37 fäilt
20 01 39 Kunststoffe

20 01 40 Metalle

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

20 0202 Boden und Steine

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 02 Marktabfälle

20 03 03 Straßenkehricht

20 03 04 Fäkalschlamm

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung

20 03 07 Sperrmüll
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Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38

Name des Entsorgungsfachbetriebs Chr. Ketelsen GmbH & Co.

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Hauptsitz
1.2 Straße: Georg-Ohm-Straße 9
1.3. Staat: 25917 Ort: Leck Postlei2ahl:25917 Ort: Leck

2. Zerlifizierle Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
' Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Venvertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln I Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.1 .1 nur deutschlandweit tr
2.1.2 weltweit I

2.2 Befördern tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.2.1 nur deutschlandweit I
2.2.2 welfueit X

2-3 Lagern tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.3.1 zwecks Venrvertung (Nr,2.5) n
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr.2.6) tr

2.4 Behandeln tr Kennnummer nach § 28 NachwV: A54H00515 (4)
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) tr
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr.2.6) E

2.5 Venrerten El Kennnummer nach § 28 NachwV:
El vorbereitend D abschließend
2.5.1 Vorbereitung zur Wiedervenrendung tl
2-5.2 Recycling n
2.5.3 sonstige Venrertung n

2.6 Beseitigen tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
E vorbereitend tr abschließend

2.7 Handeln n Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.7.1 nur deutschlandweit D
2.7.2 weltweit !

2.8 Makeln tr Kennnummer nach § 28 NachwV:
2.8.1 nur deutschlandweit n
2.8.2 weltweit tr

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): Behandeln mittels Kanalballenpresse, Brecheranlage, Holzshred-

der, Grobsortierung mit mobiler Technik

3.

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 27 ElektroG

Entfällt

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als
3.2.1 Annahmestelle.
3.2.2 Rücknahmestelle.
3.2.3 Demontagebetrieb.
3.2.4 Schredderanlage.

T
n
tr
T

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung n



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV zu Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer CERT 38:
4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle

4.4 bestimmte Abfallarten

u
I
T
E

Abfallschlüssel
(ssf. mit "*"-Eintras)

Abfallbezeichnung Einschränkungen / Bemerkungen

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

0201 10 Metallabfälle

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

15 01 03 Verpackungen aus Holz

15 01 04 Verpackungen aus Metall

15 01 05 Verbundverpackungen

15 01 06 gemischte Verpackungen

15 01 09 Verpackungen aus Textilien

16 01 17 Eisenmetalle

16 01 18 Nichteisenmetalle

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

17 0201 Holz

17 04 05 Eisen und Stahl

17 0407 gemischte Metalle

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04
10 fallen

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 0'1 ,17 09
02 und 17 09 03 fallen

19 0B 05 Schlämme aus der Behandlung von
kommunalem Abwasser

20 01 01 Papier und Pappe

20 01 39 Kunststotfe

20 01 40 Metalle

20 03 01 gem ischte Siedlun gsabfälle

20 03 04 Fäkalschlamm

20 03 07 Sperrmüll
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